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Allgemeine Vertragsbedingungen der kubix GmbH 

für Rechtsverhältnisse mit Subunternehmern 

1 Allgemeines 

1.1 Die kubix GmbH (im folgenden kubix) führt Aufträge für Veranstaltungen und Ausstellungen bzw. Veranstaltungs-

Ausstellungsbeiträge aus. ganz wesentlicher Bestandteil der Aufträge ist die absolut fristgerechte Erbringung der 

Leistungen, da jede Verzögerung zu erheblichen Schäden führen kann und insbesondere die termingerechte Eröffnung 

des Ausstellungsbeitrages des Kunden gefährdet. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und dem Erfordernis, eine 

frist- und qualitätsgerechte Veranstaltung bzw. Ausstellung des Kunden zu garantieren, regeln nachfolgende 

Bedingungen ergänzend zu den Regelungen im Vertrag/Auftrag die rechtlichen Beziehungen zwischen kubix und den 

Vertragspartnern.  

2 Leistungsumfang 

2.1 Dem Vertragspartner obliegen sämtliche im Vertrag, in dem Leistungsverzeichnis bzw. in der Leistungsbeschreibung 

nebst allen Anlagen erwähnten Leistungen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Vertragspartner, auch sämtliche nicht 

ausdrücklich erwähnten Leistungen zu erbringen, die für die sach- und qualitätsgerechte Erfüllung der erwähnten 

Leistungen unabdingbar sind. 

2.2 Der Vertragspartner ist auch verpflichtet, die für die Erbringung seiner Leistungen erforderlichen Werkplanungen 

und Unterlagen zu erstellen, sofern diese von kubix nicht vorgegeben werden. 

2.3 Dem Vertragspartner ist bekannt, dass für die Realisierung der jeweiligen Projekte bzw. die Durchführung der 

Leistungen vom Ausstellungsveranstalter die strikte Einhaltung von Vorgaben und Rahmenbedingungen gefordert wird. 

Dies gilt regelmäßig für den Umweltschutz, die Logistik, die Organisation der Baustelle, die Strom- und 

Wasserversorgung, die Kommunikationsanschlüsse und die allgemeinen Arbeitsbedingungen. Der Vertragspartner ist 

deshalb verpflichtet, im Rahmen der Erbringung seiner Leistungen solche Vorgaben und Rahmenbedingungen zu 

beachten. Die jeweiligen entsprechenden Bedingungen der Ausstellungsveranstalter hat sich der Vertragspartner selbst 

zu beschaffen. 

3 Allgemeine Vertragspflichten des Vertragspartners  

3.1 Ausführung  

3.1.1 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Leistungen zu erbringen nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Baukunst und der Bautechnik, des Messe-, Ausstellungs- und Bühnenbaus und der Veranstaltungstechnik sowie unter 

Berücksichtigung aller einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die am Ort der Leistungserbringung 

gelten.  

3.1.2 Der Vertragspartner hat bei der Erbringung der Leistungen die vorgegebene und festgelegte Ausführungsplanung 

unbedingt einzuhalten bzw. für deren Einhaltung zu sorgen. Hält der Vertragspartner während der Realisierung seiner 

Leistungen Abweichungen von der festgelegten Ausführungsplanung für erforderlich oder sinnvoll, so teilt er dies kubix 

unverzüglich schriftlich mit.  

3.1.3 Abweichungen von der festgelegten Ausführungsplanung dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von 

kubix vorgenommen werden. Für den Fall, dass der Vertragspartner Abweichungen von der bereits festgelegten 

Ausführungsplanung ohne entsprechende Zustimmung von kubix durchführt, trägt der Vertragspartner alle durch die 

Abweichung bedingten zusätzlichen Kosten.  

3.2 Ausführungsunterlagen  

3.2.1 Durch die Übernahme oder Zustimmung bzw. Genehmigung von kubix zu Werkplanungen, Zeichnungen, 

Berechnungen und anderen technischen Unterlagen wird die Verantwortung des Vertragspartners für deren Richtigkeit 

und Geeignetheit nicht berührt. Dies gilt auch für Vorschläge und Empfehlungen des Vertragspartners.  

3.3 Kooperationspflicht  

3.3.1 Die Parteien sind während der Durchführung des Vertrages zu enger Kooperation verpflichtet. Der Vertragspartner 

ist deshalb verpflichtet und bereit, persönliche Interessen dem zu erstellenden Projekt im Rahmen des Vertrages 

unterzuordnen, insbesondere sind Meinungsverschiedenheiten möglichst einvernehmlich beizulegen.  

3.3.2 Der Vertragspartner verpflichtet sich darüber hinaus, mit sämtlichen am Projekt auf irgendeine Art und Weise 

beteiligten Dritten so oft und so weit zusammenzuarbeiten, als dies erforderlich ist.  

3.3.3 Die Parteien sind sich darüber einig, dass zur Vertragserfüllung gemeinsame Meetings und sonstige 

Zusammenkünfte, auch mit Dritten, erforderlich sein können. Diese Meetings und Zusammenkünfte werden vom 

Auftraggeber derart gestaltet, dass die bestmögliche vertragsgerechte Erfüllung der Leistungen gewährleistet wird. Der 

Vertragspartner ist deshalb zur Teilnahme verpflichtet.  

3.4 Materiallieferung und Lagerung  

3.4.1 Sämtliche Lieferungen zur Baustelle bzw. Verwendungsstelle sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber bzw. dessen 

Beauftragten zu koordinieren. Logistikkonzepte von kubix bzw. der Ausstellungsveranstalter sind in jedem Falle zu 

beachten und deren Festlegungen zu befolgen.  
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3.5 Umweltschutz  

3.5.1 Dem Vertragspartner obliegt bei der Erbringung der Leistungen eine besondere Sorgfaltspflicht im Hinblick auf 

umweltgefährdende Stoffe. Er ist verpflichtet, die den Schutz der Umwelt am Ort der Leistungserbringung geltenden 

Gesetze, Verordnungen und Vorschriften einschließlich der speziellen Regelungen des Ausstellungsveranstalters zu 

beachten und deren Einhaltung sicherzustellen.  

3.6 Mitarbeiter des Vertragspartners 

3.6.1 Der Vertragspartner verpflichtet sich, falls für die ordnungsgemäße und fristgerechte Erbringung der Leistungen 

erforderlich, eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern zu beschäftigen, um die Einhaltung der vertraglichen 

Verpflichtungen zu garantieren. Der Vertragspartner garantiert die Einhaltung der am Ort der Leistungserbringung 

geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Arbeits- und Sozialrechtlichen Bestimmungen und der speziellen 

Bestimmungen des Ausstellungsveranstalters im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Mitarbeitern. 

3.6.2 Der Vertragspartner wird, soweit nach den von ihm zu erbringenden Leistungen erforderlich oder von kubix 

gefordert wird, umgehend nach Auftragserteilung bzw. Vertragsschluss gegenüber kubix einen oder mehrere 

übergeordnete Ansprechpartner benennen. 

3.6.3 Der Vertragspartner garantiert, dass die benannten Ansprechpartner weisungs- und entscheidungsberechtigt und 

befugt sind, den Vertragspartner wirksam zu verpflichten. Ein Wechsel dieser Ansprechpartner ist von dem 

Vertragspartner gegenüber kubix vorab schriftlich anzuzeigen. 

3.6.4 Der Vertragspartner hat dafür zu sorgen, dass sich alle von ihm eingesetzten Arbeitskräfte umweltschutzgerecht 

sowie sicherheits- und brandschutzbewusst verhalten. 

3.7 Beauftragung von Dritten  

3.7.1 Der Vertragspartner ist nur mit schriftlicher Zustimmung von kubix berechtigt, für die Erbringung von vertraglich 

geschuldeten Leistungen oder teilen dieser Leistungen Dritte zu beauftragen. 

3.7.2 Vor der beabsichtigten Beauftragung sind Art und Umfang der Leistungen sowie Name und Anschrift des 

vorgesehenen Nachunternehmers schriftlich gegenüber kubix bekannt zu geben. Dabei verpflichtet sich der 

Vertragspartner, Leistungen nur an solche Nachunternehmer zu übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und 

zuverlässig sind. Dazu gehört auch, dass diese ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und 

Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 

3.8 Überwachungsrecht 

3.8.1 kubix ist berechtigt, die Durchführung der Leistungen zu überwachen und die Stätten, an denen die Leistungen 

erbracht werden, zu den üblichen Geschäftszeiten zu betreten. Der Vertragspartner wird die entsprechende 

Verpflichtung an für ihn tätige Dritte weiterleiten. kubix ist zur Einsichtnahme in sämtliche die Durchführung der 

Leistungen betreffenden. Unterlagen einschließlich aller elektronisch gespeicherten Daten berechtigt.  

3.8.2 Zur Sicherung des Qualitätsstandards ist kubix berechtigt, dem Vertragspartner jederzeit Weisungen zur 

Ausführung zu erteilen. Der Vertragspartner wird diese Hinweise beachten und umsetzen.  

4 Besondere Vertragspflichten des Vertragspartners  

4.1 Preisgarantie 

4.1.1 Haben die Parteien eine pauschale Vergütung vereinbart, so garantiert der Vertragspartner, dass seine Leistungen 

im Rahmen dieser pauschalen Vergütung verwirklicht werden können bzw. erbracht werden. Jede vom Vertragspartner 

zu vertretende Überschreitung dieser Preisgarantie geht zulasten des Vertragspartners, es sei denn, dass sich aus dem 

Vertrag/Auftrag und diesen Bedingungen ausdrücklich etwas anderes ergibt. 

4.2 Termingarantie 

4.2.1 Der Vertragspartner garantiert die unbedingte Einhaltung vereinbarter Termine und fristen. Solchermaßen 

vereinbarte Fristen und Termine können nur im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden, sofern dies aufgrund des 

Entwicklungsstandes des Projektes oder sonstigen Gegebenheiten erforderlich ist. Der Vertragspartner garantiert auch 

die Einhaltung entsprechend einvernehmlich geänderter Termine und Fristen. 

4.2.2 Besteht Grund zu der Annahme, dass die Leistungen des Vertragspartners nicht zu den vorgesehenen Zeitpunkten 

fertiggestellt werden können, oder sind Verzögerungen bereits eingetreten, so hat der Vertragspartner dies in jedem 

Falle unter Nennung der Gründe kubix unverzüglich schriftlich mitzuteilen und Vorschläge zu unterbreiten, wie eine 

termingerechte Fertigstellung der Leistungen sichergestellt werden kann. 

4.2.3 Ist der Vertragspartner dennoch mit der Fertigstellung der Leistungen in Verzug, so kann kubix Schadenersatz 

fordern. 

4.3 Änderungsvorbehalt / Zusätzliche Leistungen 

4.3.1 Der Vertragspartner erkennt an, dass das Letztentscheidungsrecht über alle wesentlichen, die Durchführung der 

Leistungen betreffenden Fragen bei kubix liegt. Verlangt kubix Änderungen oder Ergänzungen der Leistungen des 

Vertragspartners und führen diese nach der Auffassung des Vertragspartners zu Mehrkosten, so hat er dies kubix 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen und den Umfang des zu erwartenden zusätzlichen Aufwandes detailliert 

aufzuschlüsseln. Nur wenn kubix dennoch die Umsetzung solcher Anweisungen verlangt, sind diese zusätzlichen 

Leistungen auszuführen und nur dann hat der Vertragspartner Anspruch auf die weitere Vergütung. 
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4.3.2 Werden seitens des Kunden von kubix die Ausführung von Änderungen oder zusätzliche Leistungen unmittelbar 

gefordert, so ist der Vertragspartner in jedem Falle verpflichtet, dies kubix unverzüglich mitzuteilen. Der Vertragspartner 

ist nicht berechtigt, ohne schriftliche Freigabeerklärung von kubix solche Leistungen auszuführen. Führt der 

Vertragspartner solche Leistungen ohne Freigabeerklärung von kubix dennoch aus, besteht keinerlei 

Vergütungsanspruch und der Vertragspartner ist verpflichtet, bei kubix dadurch entstehende Mehraufwendungen zu 

ersetzen. 

4.4 Sorgfaltspflichten 

4.4.1 Werden dem Vertragspartner im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leistungen Gegenstände oder Güter 

(Unterlagen, Exponate, Standbaumaterialien, Fahrzeuge, Werkzeuge, Software usw.) anvertraut, die im Eigentum von 

kubix oder sonstiger Dritter stehen, so ist der Vertragspartner zu besonders sorgfältiger und pfleglicher Behandlung 

verpflichtet. Soweit im Vertrag/Auftrag nichts anderes geregelt ist haftet der Vertragspartner für Schäden, die aus der 

schuldhaften Verletzung dieser Sorgfaltspflicht resultieren. 

4.4.2 Jegliche Schäden an diesen Gegenständen und Gütern hat der Vertragspartner unverzüglich gegenüber kubix 

unter Schilderung auch der Schadensursache anzuzeigen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, alle 

Mitwirkungshandlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um gegebenenfalls diesbezügliche Versicherungsansprüche 

zu realisieren. 

4.5 Geheimhaltung  

4.5.1 Der Vertragspartner verpflichtet sich, die ihm überlassenen Daten und Unterlag ausschließlich für die Erbringung 

der Leistungen zu verwenden. Jegliche Weitergabe von Unterlagen oder Daten, gleich in welcher Form, ist nur mit 

schriftlicher Zustimmung von kubix zulässig. 

4.5.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, über alle im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen bekannt 

gewordenen Informationen oder Vorgänge strikte Geheimhaltung zu bewahren. Dies gilt insbesondere, jedoch nicht 

ausschließlich, für Entwicklungen, Ideen, Angebotsinhalte, Kundendaten, Einkaufsquellen und Konditionen. 

4.5.3 Der Vertragspartner darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von kubix öffentliche Stellungnahmen in 

Bezug auf die Tätigkeit für kubix und insbesondere auf die Erbringung der Leistungen verbreiten oder zur Verbreitung 

freigeben. 

4.5.4 Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Geheimhaltungsverpflichtungen wird eine Vertragsstrafe in Höhe 

von Euro 20.000,00 fällig. 

4.5.5 Jeder Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht rechtfertigt die fristlose Kündigung des Vertragsverhältnisses 

durch kubix sowie die Geltendmachung von Schadenersatz. 

5 Abnahme  

5.1 Abnahmen finden regelmäßig nur nach vollständiger Erbringung der vertraglichen Leistungen statt. Jede Abnahme 

hat förmlich zu erfolgen; stillschweigende Abnahmen, etwa durch Inbetriebnahme eines bestimmten Gewerkes, sind 

ausgeschlossen. 

5.2 Sind die Leistungen insgesamt oder zum Teil nicht vertragsgemäß erbracht, so kann kubix die Abnahme verweigern. 

Die Verweigerung muss schriftlich und unter Angabe von Gründen erfolgen. 

5.3 Bei jeder Abnahme ist ein entsprechendes Abnahmeprotokoll zu unterzeichnen. Die Geltendmachung nachträglich 

festgestellter Mängel ist hierdurch nicht ausgeschlossen. 

5.4 Bei der Abnahme festgestellte oder nachträglich festgestellte Mängel hat der Vertragspartner unverzüglich zu 

beseitigen oder beseitigen zu lassen. Den Aufwand und eventuelle Mehrkosten für die Beseitigung der Mängel trägt 

der Vertragspartner. 

6 Abtretung / Aufrechnung / Zurückbehaltung 

6.1 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch kubix darf der Vertragspartner weder seine Rechte aus diesem 

Vertrag abtreten noch Verpflichtungen daraus übertragen. 

6.2 Eine Aufrechnung mit bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen ist ausgeschlossen, Gleiches 

gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. 

7 Vergütung  

7.1 So weit im Vertrag/Auftrag nicht anderes vereinbart ist, sind mit der vereinbarten Vergütung alle sonstigen Kosten 

und Nebenkosten, wie beispielsweise kosten der Werkplanung und Erstellung sonstiger unterlagen, 

Kommunikationskosten, Fahrtkosten etc. abgegolten. 

7.2 Ebenfalls mit der vereinbarten Vergütung abgegolten ist auch die Übertragung der Nutzungs- und 

Verwertungsrechte nach diesen Bedingungen. 

7.3 Sofern der Vertragspartner im Auftrag/Vertrag nicht zur Stellung von Sicherungsmitteln, insbesondere Bürgschaften 

verpflichtet ist, kann kubix einen Sicherungseinbehalt in Höhe von 10 % der vereinbarten Vergütung vornehmen. 
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8 Rechnungslegung und Zahlung  

8.1 Rechnungen sind an die von kubix benannte Anschrift zu richten und haben die von kubix geforderten Angaben (z.b. 

Auftragsnummer, Projektbezeichnung usw.), um gegebenenfalls die entsprechenden Leistungsnachweise zu enthalten. 

kubix ist berechtigt, nicht ordnungsgemäß gekennzeichnete Rechnungen zurückzuweisen. 

 

 

9 Haftung des Vertragspartners 

9.1 So weit sich aus dem Auftrag/Vertrag und diesen Bedienungen nichts anderes ergibt, bestimmen sich die 

Gewährleistungs-, Schadensersatz- und sonstigen Ansprüche von kubix gegen den Vertragspartner nach den 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland. Der Vertragspartner haftet insbesondere 

auch für die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit aller von ihm zu erstellenden Planungen und Berechnungen sowie 

für die Geeignetheit dieser Unterlagen für die Erbringung seiner Leistungen. 

9.2 Sofern im Vertrag/Auftrag Abweichendes nicht geregelt ist, hat der Vertragspartner kubix von allen Kosten, 

Ausgaben, Verlusten, Schadenersatzforderungen und Verpflichtungen auf Erstes anfordern freizustellen und schadlos zu 

halten, die kubix durch einen schuldhaften Verstoß seitens des Vertragspartners gegen eine Bestimmung des 

Auftrages/Vertrages oder diesen Bedingungen entstehen oder entstehen können, insbesondere von solchen Ansprüchen 

der Auftraggeber/Kunden. 

9.3 Der Vertragspartner stellt kubix und die von kubix mit der Durchführung oder Überwachung der Unfallverhütung, des 

Umweltschutzes, des Brandschutzes und der Gefahrgutbestimmungen betrauten Personen von allen Ansprüchen auf 

erste Anforderung frei, die gegen kubix oder die vorgenannten Personen wegen Schäden gerichtet werden, die aus 

einer Verletzung der von dem Vertragspartner im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leistungen zu beachtenden 

Vorschriften entstehen. 

9.4 Der Vertragspartner garantiert, dass seine Leistungen frei von Schutzrechten Dritter sind, die eine Nutzung 

beeinträchtigen könnten. Der Vertragspartner hat kubix hinsichtlich sämtlicher Kosten, Ausgaben, Verluste, 

Haftungsansprüche, Verpflichtungen oder Schäden schadlos zu halten und freizustellen, die kubix durch Klagen, 

Gerichtsverfahren oder auf sonstige Art und Weise erleidet oder die entstehen, sofern diese Maßnahmen darauf 

gegründet werden, dass die Leistungen des Vertragspartners Urheber-, Patent-, Lizenz- und Markenrechte, 

Geschäftsgeheimnisse oder sonstige Schutzrechte verletzen. 

10 Nutzungsrechte  

10.1 So weit die von dem Vertragspartner im Rahmen des Vertrages zu erbringenden Leistungen gewerbliche 

Schutzrechte (Urheber- und Leistungsschutzrechte, SUI Generis-Rechte, Markenrechte, Ausstattungsschutz, 

wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz, Erfindung I.S. des Patentgesetzes, etc.) zugunsten des Vertragspartners oder 

eines seiner Mitarbeiter begründen bzw. beinhalten, überträgt der Vertragspartner hiermit kubix an diesen geschützten 

Ergebnissen die umfassenden, ausschließlichen, zeitlich und räumlich unbegrenzten Nutzungsrechte zur Auswertung in 

allen Formen und Medien. 

10.2 Von dieser Rechtsübertragung umfasst sind sämtliche Formen der körperlichen und unkörperlichen Verwertung, 

insbesondere das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, das Ausstellungsrecht, das Recht der Archivierung und der 

Zurverfügungstellung an die Öffentlichkeit, das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, das Sende- und 

Individualübermittlungsrecht, das Recht zur Wiedergabe durch Bild- und Tonträger, das Recht zur Wiedergabe im 

Rundfunk sowie das Verfilmungsrecht (§ § 16 - 22, 88 Urhebergesetz bzw. entsprechende Nutzungsbefugnisse an 

sonstigen gewerblichen Schutzrechten). 

10.3 Aufgrund dieser Rechtseinräumung ist kubix exklusiv berechtigt, die Ergebnisse zu nutzen. Dies gilt insbesondere 

für - jedoch ohne Beschränkung auf - eine Verwertung der Ergebnisse im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung 

der entsprechenden Ausstellungen bzw. des Ausstellungsbeitrages (z.b. Verlegen von Büchern und Katalogen, Bau und 

sonstige Umsetzungen im Rahmen von Ausstellungen, Herstellung von Audio- und Videoproduktionen und deren 

Verwertung in sämtlichen Medien in analoger oder digitaler Form, Onlinenutzungen, Speicherungen in Datenbanken 

etc.). 

10.4 In dem Umfang, wie kubix entsprechende Nutzungsrechte eingeräumt werden, ist diese auch berechtigt, die 

Ergebnisse unter Berücksichtigung des Urheberpersönlichkeitsrechts zu bearbeiten oder in sonstiger Form zu ändern 

bzw. zu bearbeiten oder zu ändern bzw. bearbeiten zu lassen und die so geänderten Ergebnisse in den vorstehend 

aufgeführten Nutzungsarten zu nutzen. 

10.5 Die Rechtseinräumung erfolgt durch den Vertragspartner unabhängig von der Dauer und dem Umfang der 

Zusammenarbeit zwischen den Parteien. Der Vertragspartner ist auf Verlangen zur Herausgabe sämtlicher Ergebnisse 

verpflichtet. Die Geltendmachung etwaiger Zurückbehaltungsrechte ist ausgeschlossen. Erfolgt eine über den konkreten 

Vertragszweck und das konkrete Projekt hinausgehende weitere Nutzung der Ergebnisse, so hat der Vertragspartner 

entsprechend Ziffer VII Nr. 3 dieser Bedingungen Anspruch auf weitergehende angemessene Vergütung. 
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11 Kündigung  

11.1 kubix kann den Auftrag/Vertrag bis zur vollständigen Erbringung der Leistungen jederzeit ganz oder teilweise 

kündigen, insbesondere dann, wenn der Auftraggeber/Kunde seinerseits den Vertrag mit kubix gekündigt hat. Im Falle 

einer solchen Kündigung steht dem Vertragspartner Vergütung nur für die bis zum Zugang der Kündigung erbrachten 

Leistungen zu. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

11.2 kubix kann darüber hinaus diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund kündigen. Voraussetzung dieses 

Kündigungsrechtes ist, dass kubix den Vertragspartner zuvor fruchtlos unter angemessener Fristsetzung aufgefordert 

hat, den wichtigen Grund zu beseitigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Vertragspartner 

seine vertraglichen Verpflichtungen nachhaltig oder gröblich verletzt hat, insbesondere vereinbarte Termine nicht 

einhält oder vereinbarte Sicherheiten nicht stellt bzw. seinen finanziellen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß 

nachkommt oder zahlungsunfähig ist. 

11.3 Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund sind die vom Vertragspartner bis zum Kündigungszeitpunkt 

erbrachten Leistungen entsprechend ABS. (1) dieser Regelung zu vergüten, es sei denn, die Leistungen sind nutzlos. 

Darüber hinaus ist kubix zur Geltendmachung von Schadenersatz berechtigt. 

11.4 Der Vertragspartner kann nur aus wichtigem Grund kündigen. Voraussetzung dieses Kündigungsrechtes ist, dass 

der Vertragspartner zuvor unter angemessener Fristsetzung (mindestens 10 Werktage) fruchtlos aufgefordert hat, den 

wichtigen Grund zu beseitigen. Im Falle einer solchen Kündigung aus wichtigem Grund kann der Vertragspartner zur 

Abgeltung sämtlicher Ansprüche die sich aus Abs. (1) dieser Regelung ergebenden Zahlungen verlangen. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

11.5 Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

11.6 Im Falle der Vertragsbeendigung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist der Vertragspartner verpflichtet, alle in 

Bezug auf seine Leistungen erhaltenen oder von ihm erstellten Unterlagen und Daten unverzüglich an kubix 

herauszugeben. Die dem Auftraggeber eingeräumten Nutzungs- und Verwertungsrechte fallen nicht an den 

Vertragspartner zurück. Insoweit werden jegliche Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte ausgeschlossen. 

12 Schriftliche Erklärungen  

12.1 Werden vom Vertragspartner nach dem Auftrag/Vertrag oder diesen Bedingungen schriftliche Erklärungen 

gefordert, dienen diese nicht nur Beweiszwecken, sondern im Hinblick auf die Komplexität der Projekte auch der 

gesicherten Kenntniserlangung der Geschäftsführung von kubix. 

12.2 Erklärungen des Vertragspartners werden deshalb nur wirksam, wenn sie der vereinbarten Schriftform genügen 

und kubix zugegangen sind. Genügen diese Erklärungen den vorstehend genannten Voraussetzungen nicht, so gelten sie 

als nicht erfolgt. 

12.3 Sind nach diesen Bedingungen von kubix Erklärungen abzugeben, so ist zu deren Abgabe ausschließlich die 

Geschäftsführung bevollmächtigt. Solche Erklärungen werden nur wirksam, wenn sie von der Geschäftsführung 

abgeben werden, es sei denn, die Erklärungen werden von der Geschäftsführung nachträglich genehmigt. 

12.4 Werden Schriftstücke per Telefax übermittelt, so gelten sie als zugegangen, wenn das Absendeprotokoll die 

fehlerfreie Übermittelung an den richtigen Empfänger bestätigt. 

13 Wettbewerbsverbot  

13.1 Der Vertragspartner unterlässt jeglichen unmittelbaren oder mittelbaren Wettbewerb in Bezug auf die 

Auftraggeber/Kunden von kubix, für die die vertraglichen Leistungen zu erbringen sind, während der Dauer der 

vertraglichen Beziehungen sowie für die Zeit von einem (1) Jahr nach Beendigung der vertraglichen Beziehungen. 

13.2 Der Vertragspartner unterlässt es darüber hinaus, Mitarbeiter von kubix abzuwerben. 

13.3 Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen dieses Wettbewerbsverbot nach Ziffer (1) und Ziffer (2) verspricht der 

Vertragspartner eine Vertragsstrafe in Höhe von Euro 20.000,00 zugunsten von kubix. Die Geltendmachung weiteren 

Schadenersatzes bleibt hiervon unberührt. 

 

14 Schlussbestimmungen  

14.1 Diese Bedingungen sind maßgebend für alle Rechtsverhältnisse zwischen kubix und dem Vertragspartner, 

unabhängig davon, ob im Einzelfall bei nachfolgenden Vereinbarungen hierauf Bezug genommen wird. Änderungen und 

Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und Unterzeichnung durch kubix. 

14.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Berlin, 

soweit der Vertragspartner Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist. Über das Vertragsverhältnis entscheidet deutsches Recht. 

14.3 Sind oder werden einzelne Teile dieser Bedingungen unwirksam, so bleiben die übrigen Bestimmungen gültig. An 

die Stelle unwirksamer Bestimmungen tritt die jenige wirksame Bestimmung, die den angestrebten wirtschaftlichen 

Erfolg möglichst weitgehend gewährleistet. Das Gleiche gilt für den Fall, dass sich Regelungslücken in diesen 

Bedingungen ergeben sollten. 


